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»… keine der beeden Parthien sehe ihre
alte Lehrsäze und Kircheneinrichtungen

für durchaus tadellos an, und wolle mithin
nicht die Union mit der Andern unter der Form

eines Uebertritts der Letzteren zu sich zu Stand bringen.
Dieses würde von Unverstand oder von übelem Willen zeugen.«

(Friedrich Brauer, 1803)*

»Über die Union sprechen heißt ein sehr heißes Eisen anrühren
oder in ein Wespennest greifen. Beides soll nicht angenehm sein! …
Es ist ja so mit der Frage der Union, daß man immer wieder, wenn
man darüber nachdenkt, glauben möchte, man habe es mit einer

Quadratur des Zirkels zu tun. Wenn man es den einen recht macht,
so notwendig den anderen nicht, und wenn man die eine notwendige

Seite der Wahrheit sehen will, verliert man die andere aus dem Auge.«
(Karl Barth, 1935)**

Vorwort

Vor wenigen Jahren berichtete der ehemalige badische Landesbischof und
Ratsvorsitzende Klaus Engelhardt von einem Besuch einer EKD-Delegation im
Vatikan aus dem Jahre 1994, bei der es auch zu einer ganz persönlichen Aus-
sprache zwischen Ratsvorsitzendem und Papst gekommen war: »Beim Abschied
sagte der Papst: ›Grüßen Sie die Lutheraner in Deutschland!‹ Ich dankte für die
Grüße und fügte hinzu, dass es in Deutschland neben den Lutheranern auch
Reformierte und Unierte gebe. Darauf meinte der Papst: ›Das verstehe ich nicht.‹
Manchmal machen wir es mit unseren evangelischen Kirchentümern den öku-
menischen Partnern schwer, uns zu verstehen.«***

Die kleine Anekdote beleuchtet die verschiedenen Ebenen der Fragen, die im
vorliegenden Buch erörtert werden sollen. Zum einen ist es ja keineswegs nur
einem Papst »anzulasten«, dass ihm Geschichte und Wesen der protestantischen
Union(en) verborgen geblieben sind, sondern ist zum andern festzustellen, dass
(bei weitgehender Unkenntnis und oft mit ausschließlichem Blick auf die

* Johann Niklas Fridrich Brauer, Gedanken über einen Kirchenverein beeder protes-

tantischen Religionsparthieen. Carlsruhe 1803, 11.

** Karl Barth, Die Möglichkeit einer Bekenntnis-Union, München 1935 (Sonderdruck

EvTh 1), 2.

*** Klaus Engelhardt, »Gehilfen der Freude«. Erfahrungen als Studentenpfarrer – PH-

Professor – Landesbischof –Ratsvorsitzender; in: Beiträge pädagogischer Arbeit 57. Jg. (2014)

Heft II, 1–11; 10 f.



Preußische Union) die Union auch im deutschen Protestantismus wenn nicht ein
schlechtes, so doch ein schwaches Image hat – nicht zuletzt in den Unionskirchen
selbst. Woran das liegenmag, ob nun anwiederum durchaus ernst zu nehmenden
Vorbehalten gegenüber den liberalen und die reformatorischen Bekenntnisse
»relativierenden« Tendenzen der Unionskirchen (was immerhin zu prüfen wä-
re****) oder auch an der Prägekraft Luthers als der immer noch volkstüm-
lichsten Gestalt des Protestantismus, hinter die vermittelnde Theologen wie
Martin Bucer oder Philipp Melanchthon zurücktreten, steht einstweilen dahin.

Im Folgenden soll es jedenfalls darum gehen, allen (um die Formulierung
Engelhardts aufzugreifen), die sich mit dem evangelischen Kirchentum der
Union schwer tun, einen historischen und theologischen Zugang zu ermöglichen.
Ich bin mir freilich darüber im Klaren, dass dazu in erster Linie auch die Ge-
schwister im Amt gehören, denen Historisches oft nur als Abständiges und (so
schnell wie möglich auch) Abzuschüttelndes vor Augen tritt.

Klage oder gar Schelte helfen hier nicht. Doch stehen wir in der Evangeli-
schen Kirche nicht nur in Licht und Schatten des zurückliegenden 500. Refor-
mationsjubiläums, sondern auch (partikular wie plural) »in« den verschiedenen
200-jährigen Unionsjubiläen und damit auch auf den Geburtstagen zahlreicher
Landeskirchen, von denen unten gehandelt werden soll. Vielleicht gerät das
Thema Union dann doch ins Blickfeld des Interesses und wird vielleicht sogar
deutlich, dass der Blick allein auf die eigene lutherische bzw. reformierte oder nur
eigene unierte Kirche dem Wesen einer, »der« Union nicht gerecht wird, sondern
übergreifende bekenntnistheologische und ökumenische Programmatiken um-
fasst oder zumindest umfassen kann.

Dieser Überzeugung ist auch der Aufriss dieses Bandes geschuldet, der nicht
nur in historischer Perspektive Unionskirchen und -theologen beschreibt, son-
dern – ganz vorläufig und exemplarisch – Kooperationsformen anderer Kirchen

**** Vgl. etwa Barth, Bekenntnis-Union., 12: »Der Wille zur Union war stark im 19. Jahr-

hundert; aber daneben ist unverkennbar Tatsache; ein überall durchdringendes Lauwerden

des Bekenntnisses in der Union und ebenso die überall vorhandene Unfähigkeit[,] vom

Bekenntnis aus zur Union zu kommen. Diese zwei Gegensätze: auf der einen Seite die der

wirklichen Union anhaftende Indifferenz gegenüber dem Bekenntnis, auf der anderen Seite

die nach wie vor unüberbrückbare Ausschließlichkeit des wirklichen Bekenntnisses der

Union, haben das ganze Jahrhundert hindurch unter der Asche geglimmt. Die Frage ist auch

heute [= 1935] noch vorhanden, und wer das Wort zum Problem der Union ergreift, der mag

sich wohl fragen, ob diese Schwierigkeit im Verhältnis zwischen Union und Bekenntnis je

überwunden werden kann.« Selbst wenn (auch) hier die Fixierung des Problems auf die

preußischen Verhältnisse augenfällig ist und das Zitat selbst aus seinem historischen Kontext

des Kirchenkampfes erklärungsbedürftig ist, ist doch m.E. das systematische Problem klar

zum Ausdruck gebracht.
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aus anderen Teilen Europas und der Welt in den Blick nimmt. Am Ende stehen
Erwägungen zu Begriff und Programmatik der Union im ökumenischen Kontext.

Nach den Überblicks- bzw. Überleitungsteilen A – C, für die der Herausgeber
verantwortlich ist, werden entsprechend in Teil D Einzelpräsentationen von
Fachleuten geboten, für deren Mitarbeit an dieser Stelle sehr herzlich gedankt
werden soll.

Persönliche Widrigkeiten und ungünstige Umstände haben ein früheres Er-
scheinen dieses Bandes verhindert, der seit Jahren in Planung und auch vor
Jahren schon abgeschlossen war. Dass er nun außerhalb der ursprünglich ge-
planten Reihe quasi als Monographie erscheinen kann, verdanke ich meiner
Kirche, der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Gewidmet sei das Buch meinem Sohn Thore.

Heidelberg, am Reformationstag 2018
Johannes Ehmann
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1. Kirchenfriede (Irenik) –
Konkordie – Union

Unter Union soll im Folgenden verstanden werden1 die vertragsweise, sanktio-
nierte und rezipierte Vereinbarung bekenntnisverschiedener protestantischer
Kirchen zum Zweck einer Kirchbildung. Die Problemstellung umfasst dabei so-
wohl die Lehre (Bekenntnis) wie auch die Frage der Kirchenverfassung. Zu
beidem sind Riten und Gottesdienstordnungen ebenso zu zählen wie die spezi-
fischen Unionskatechismen des 19. und (teils) 20. Jahrhunderts.

Die vorgetragene Definition ist weitreichend, sie beschreibt damit zugleich
den Horizont, vor dem eine kurzgefasste Darstellung der Unionskirchen im
Rahmen einer Kirchenkunde allein möglich ist. Weder geht es im Folgenden um
die Darstellung der Religionsgespräche,2 sei es (nach heutigem Verständnis)
interkonfessionell oder ökumenisch (etwa evangelisch-katholisch oder evange-
lisch-orthodox), noch allgemein um die Vor- oder Frühgeschichte der ökumeni-
schen Bewegung, auch nicht um eine Geschichte der kirchlichen Unionsversu-

1 Was Unionen »eigentlich« sind, ist erstaunlich selten diskutiert; einen Definitionsver-

such bietet Peter Brunner, Das lutherische Bekenntnis in der Union, Gütersloh 1952. Sehr

zuverlässig sind die Grundinformationen der TRE; vgl. Wolf-Friedrich Schäufele, Art.

Unionen III, TRE 34, 319–323; Martin Stiewe, Art. Unionen IV.1 (Deutschland), TRE 34,

323–327; David Thompson, Art. Unionen IV.2 (Außerdeutsch), TRE 34, 327–331; Texte bietet

Gerhard Ruhbach (Hg.), Kirchenunionen im 19. Jahrhundert (TKTG 6), 1967, 3. Aufl. Gü-

tersloh 1982. Zuletzt haben (historisch) DorotheaWendebourg und (systematisch)Wilfried

Härle erheblich zur Klärung beigetragen; vgl. dazu deren Beiträge in: Karl-Heinrich Lüt-

cke/Eckhard Zemmrich (Hg.), Was heißt Kirchen-Union heute? Beiträge zu einem Sympo-

sium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Leipzig 2015.

Härle hat in seinem Beitrag freilich ausgerechnet das ein Unionsbekenntnis zur Kirchen-

gemeinschaft gestaltende Baden bei seiner Aufzählung der Unionskirchen unterschlagen

(S. 39).
2 Vgl. dazu Irene Dingel, Art. Religionsgespräche IV. Altgläubig-protestantische und

innerprotestantische, TRE 28, 654–681.



che.3 In historischer Perspektive bedeutet dies: Gegenstand sind nicht die
Reichsreligionsgespräche des 16. Jahrhunderts und auch nicht die Initiativen
einzelner Theologen oder Fürsten im 17. oder 18. Jahrhundert. Auf letztere kann
nur im Rahmen einer »Vorgeschichte« hingewiesen werden. Freilich muss hin-
sichtlich der im Weiteren auch zitierten Literatur berücksichtigt werden, dass
Charakterisierungen wie Union, Irenik oder Konkordie oft vice versa Gebrauch
finden.

Unionskirchen (nach dieser Definition) entstehen in Deutschland zu Beginn
des 19. Jahrhunderts als Folge der Neuordnung des Reiches durch den Wiener
Kongress (1814/15). Eben darin unterscheiden sich die Kirchbildungen der
Union kategorial von den Gründungsgeschichten der »jungen« Unionskirchen,
deren Ursprünge in Missionskirchen zu suchen sind (Asien, Afrika), wie auch
von Unionskirchen in Amerika.

Letzteres wird am gegebenen Ort dargestellt werden.4 Nichtsdestotrotz ist es
sinnvoll, Trennungs- und Einigungsmomente in der (deutschen bzw. europäi-
schen) Kirchengeschichte vom 16. bis zum 18. Jahrhundert zumindest anzu-
deuten und die Marksteine zu benennen. Recht, Pflicht und auch Problematik
eines solchen Vorgehens sind gut zu erfassen in den Ausführungen JohnWebster
Grants zum Thema: »Obwohl sich die Kirchenunionen weithin nicht nur in
Einzelheiten, sondern auch in der allgemeinen Ausrichtung unterschieden, ist
ihnen fast allen ein Merkmal gemeinsam: Ihre Verfechter haben sie nie als be-
ziehungsloses Gebilde verstanden, sondern als Stufen auf dem Wege einer noch
umfassenderen Einheit. Jedesmal, wenn eine solche Union zustande gekommen
war, zeichneten sich ihre Gründungsfeiern durch Reden aus, die auf ein noch
entfernteres Ziel hinwiesen. Wenn auch den unierten Kirchen viele charakte-
ristische Merkmale eine Denomination oder Konfession fehlen und sie auch nie
als solche betrachtet werden wollten, so wissen sie doch um ihre Verwandtschaft
untereinander, die sich auf eine[] gemeinsame[] Sicht der endgültigen Bestim-
mung der christlichen Kirche gründet.«5 Damit ist zu Recht der Zusammenhang
von Union und Ökumene benannt. Dennoch wären die Unionen damit unterbe-
stimmt, dass sie nur »nach vorne« geblickt hätten. Zumindest für die deutschen
Unionen wird man behaupten dürfen, dass sie – mag man ihr Bekenntnisver-
ständnis teilen oder nicht – in gleicher Weise insofern notwendig auch »rück-
wärts« blickten, als sie versuchten, innerevangelische Trennungen der Vergan-
genheit konstruktiv zu überwinden; d.h. ehemals Kirchentrennendes liegen zu

3 Vgl. dazu die immer noch lesenswerte Darstellung von Carl Wilhelm Hering, Ge-

schichte der kirchlichen Unionsversuche seit der Reformation bis auf unsere Zeit, 2 Bde.,

Leipzig 1836/1838.
4 Siehe dazu die Teile C Geographische Verbreitung und D Heutige Situation.
5 Vgl. JohnWebster Grant, Die Entstehung der unierten Kirchen der Gegenwart, in: ders.

(Hg.), Die unierten Kirchen (Die Kirchen der Welt X), Stuttgart 1973, 7–28, 10.
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lassen oder zu relativieren (bspw. die reformierte Prädestinationslehre) und ggf.
auch im Bekenntnis zu bewältigen (Abendmahl).

Damit nicht genug: Nicht nur sollten neue verbindende Formulierungen alte
und trennende überwinden, sondern – ein nicht zu unterschätzender An-
spruch! – darüber hinaus zum Ausdruck bringen, dass ursprünglich Gemeintes,
das sich trennend ausgewirkt hatte, im nun gemeinsam Ausgesagten und Aus-
sagbaren erst zu seinem Ziel gekommen war. Dass sich im Geiste der Spätauf-
klärung und des theologischen Liberalismus, aber auch der Vermittlungs-
theologie bezüglich der Union eine Zielbestimmung der Reformation formierte,
muss zumindest als Anspruch ernst genommen werden. Bis in die jüngere
Vergangenheit hinein wird dabei (unter Zurückstellung der historisch-politi-
schen Faktoren der Unionsbildung) die Geschichte der deutschen Unionskirchen
als Durchbruch zur Reformation und damit zur Bibel und wiederum damit als
Weg zur Einheit der Kirche verstanden.6 Ein solches Verständnis dürfte sich
freilich eher einer (legitimen) ökumenischen Programmatik verdanken als dem
historischen Befund zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Die Einzelfragen, die im internationalen Kontext zu bedenken sind, waren
naturgemäß ganz andere. Grant (ebd.) verweist auf die unterschiedlichen Sach-
ebenen, die mit den Grundüberzeugungen der an einer Union beteiligten Kirchen
zu beschreiten waren: Kirchenverfassung (reformiert-methodistisch), Gemeinde-
prinzip (kongregationalistisch), Amt (anglikanisch), vor allem aber Abendmahl
(reformiert-lutherisch). Es wäre aber ein Missverständnis, wenn man annähme,
dass im deutschen Kontext nur um ein gemeinsames Abendmahlsverständnis in
der Union gerungenworden sei. Als Kindern des 19. Jahrhunderts stellte sich jeder
Unionsbildung keineswegs nur die Abendmahlsfrage als wesentlich für die Kir-
cheneinheit zu Beginn, sondern eben auch Verfassungsfragen bis zur Ausbildung
des Gemeindeprinzips in der Mitte des Jahrhunderts. Die Unionen – das sei zu-
nächst als Hypothese hier formuliert – waren selbst dynamisch. Sie blieben nicht
etwa stehen bei einemdefizitären Bekenntnis(begriff) der Spätaufklärung, sondern
entwickelten (auch unter dem Einfluss der Erweckung) das Programm einer be-
kenntnisorientierten (»positiven«) Union. Freilich wurde dieses im dritten Drittel
des 19. Jahrhunderts von einer schon angedeuteten Nähe von Union und Libera-
lismus abgelöst, die das Verhältnis konservativ-lutherischer Kirchen zur Union,
aber auch von Gruppen und Bewegungen in der Union als quasi »bekenntnis-
schwachem« Raum belastet hat –mit Fernwirkungen bis in den Kirchenkampf des
20. Jahrhunderts.

6 Vgl. Wolfgang Sucker, Zum Geleit [1967], in: Um evangelische Einheit. Beiträge zum

Unionsproblem, hg. von Karl Herbert, Herborn 1967, 9.
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Die folgende in Konzentration auf die Kirchengeschichte Deutschlands ge-
botene historische Übersicht7 – die Lehrfragen sind dem Teil B vorbehalten – setzt
entsprechend ein mit der Krise des Protestantismus seit dem Wormser Religi-
onsgespräch von 1557 und skizziert die konfessionelle Konsolidierung des Lu-
thertums wie die reichsrechtlich bestrittene des (deutschen) Reformiertentums
bis zur Mitte der 1580er Jahre (1.1.).

In den folgenden Abschnitten (1.2. und 1.3.) werden die Grundzüge der re-
formierten bzw. lutherischen Irenik bis zum 17. Jahrhundert benannt. Es folgen
Hinweise auf konkordistisch-unionistische8 Konkretionen (1.4.).

Teil 2 umfasst die preußischen Unionen im Gebiet der preußischen Kirche
(einschließlich der Rheinprovinzen).

Der dritte Teil (3.) soll die südwestdeutschen Unionen in ihrer spezifischen
Prägung veranschaulichen.

1.1. Das Zeitalter des Konfessionalismus

Die im Wormser Religionsgespräch (1557)9 zu Tage tretende Uneinigkeit des
Protestantismus führte zu einem doppelten Ergebnis: Zum einen profilierte sich
mit dem Weimarer Konfutationsbuch (1559) ein sich dem Erbe Luthers in be-
sonderer Weise verpflichtetes Luthertum sächsisch-weimarischer Prägung,
dessen Zielrichtung einer Wahrung der Einheit der Kirche mittels klarer Lehr-
aussagen und expliziter Verwerfung der Gegenlehren sich auch niedersächsische

7 Sie schließt nicht von ungefähr an die Darstellung der Wittenberger Reformation von

Irene Dingel an (s. u.), insofern irenisch-»unionistisches« Denken die auf dem Wormser

Religionsgespräch 1557 zutage getretenen schismatischen Erscheinungen und vor allem die

reformierten Kirchbildungen – insb. in der Kurpfalz, Nassau und am Niederrhein bzw. in

Emden in den 1560er Jahren – voraussetzt. Letztere sind nicht Gegenstand dieses Bandes und

werden nur insofern herangezogen, als zum Anliegen des Kirchenfriedens, einer Konkordie

oder einer Union der historische Kontext wahrgenommen werden muss. Grundlegend: Irene

Dingel, Die Wittenberger Reformation, in: Michael Plathow (Hg.), Lutherische Kirchen

(Kirchen der Gegenwart 1/BH 107), Göttingen 2007, 7–57; dies., Melanchthons Einigungs-

bemühungen zwischen den Fronten: der Frankfurter Rezeß, in: Jörg Haustein (Hg.), Philipp

Melanchthon. Ein Wegbereiter für die Ökumene (BH 82), Göttingen 1997, 119–141.
8 Die unklare Terminologie ist kaum zu umgehen: Oft ist von Unionen oder Unionsbe-

strebungen die Rede, auch wenn die Selbständigkeit konfessioneller Gemeinden bzw. Kir-

chen Bestand haben sollte. Das Problem setzt sich fort in der Konstatierung von sog. Ver-

waltungsunionen im 19. Jahrhundert, die den Konfessionsbestand der Kirchen nicht

antasteten und dennoch bis heute im Vollsinn als Unionen gelten.
9 Vgl. Björn Slencka, DasWormser Schisma der Augsburger Konfessionsverwandten von

1557. Protestantische Konfessionspolitik (BHT 155), Tübingen 2010.
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und Hamburger Theologen anschlossen. Zum andern prägten insbesondere
Melanchthon und dieWittenberger Theologen eine vermittelnde Lehrauffassung,
wie sie v. a. im Frankfurter Rezess 1558 zum Ausdruck kam.10 Dass die Aner-
kennung des Rezesses und seine Fortführung bei Naumburger Fürstentag 1561
scheiterten, war in den seit Luthers Tod (1546) sich immer weiter und schärfer
kontrastierenden Lehrunterschieden hinsichtlich der Lehrfragen zur Rechtfer-
tigung, zum Abendmahl und seit den 1550er Jahren auch zur Christologie be-
gründet.11

Philippistische Anschauungen zum Abendmahl erwiesen sich insofern
problematisch, als – wie der Bremer und vor allem der Heidelberger Abend-
mahlsstreit (1559 f) zeigen – Anhänger Melanchthons eine offene Flanke zum
Reformiertentum aufwiesen. Als Beispiele können der Bremer (dann dort ent-
lassene) Theologe Albrecht Hardenberg ebenso dienen, wie die reformierte In-
terpretation des Heidelberger Abendmahlsgutachtens Melanchthons (1559), das
für den Übergang der Kurpfalz zum Reformiertentum eine katalytische Wirkung
entfaltete. Hinter dieser Entwicklung stand, insbesondere in der Lehre vom
Abendmahl, eine Interpretationsgeschichte der CA, die deren Überarbeitung im
Geist der Wittenberger Konkordie von 1536 (CA variata 1540), der »Wiederho-
lung« der CA in der Confessio Saxonica (1551) durch Melanchthon integrierte
und (deshalb ist sie hier zu nennen) auch für die zu Beginn des 19. Jahrhunderts
allein noch zwischen Luthertum und Reformiertentum strittige Frage eine nicht
zu unterschätzende Rolle spielte.12

Die mit der Konkordienformel (FC 1577) und dem Konkordienbuch (1580)
vollzogene Konsolidierung des Luthertums schied die radikalen Formen des
Luthertums (Erbsündenlehre desMatthias Flacius) wie den Philippismus aus, vor
allem aber verwarf sie das reichsrechtlich (Augsburger Friede 1555) nicht ge-
sicherte Reformiertentum.

Damit war die Grundlage der interkonfessionellen Polemik einerseits ver-
festigt, andererseits – am Gedanken der Kirchen- und Lehreinheit hielten ja im
Prinzip beide Konfessionen fest – auch der Wille zur Verständigung (Irenik)
geboren. Zu beachten ist, dass Polemik und Irenik nicht voneinander zu trennen
sind. Jegliche Irenik war neben dem Wunsch nach Verständigung geprägt vom
Willen zur Überzeugung der jeweils anderen Konfession. Der für die eigene
»Partei«, die Einheit der Kirche verbürgende, bestimmende Lehrgehalt wurde

10 Vgl. dazu wieder Dingel, Melanchthons Einigungsbemühungen.
11 Vgl. Johannes Hund, Das Wort ward Fleisch. Eine systematisch-theologische Untersu-

chung zur Debatte um die Wittenberger Christologie und Abendmahlslehre in den Jahren

1567 bis 1574 (FSÖTH 114), Göttingen 2006.
12 Vgl. Johannes Ehmann, Zwischen Konfession und Union. Zur Diskussion über die

Vereinbarkeit von Heidelberger Katechismus und Augsburger Bekenntnis, in: EvTh 72

(2012), 457–465.
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somit als Voraussetzung der freilich als notwendig erachteten Verständigung
benannt. Entsprechend schmal war der eigentliche Verständigungsraum oder es
wurden religionspolitische Motive wie die Einheit der Protestanten im Reich oder
auch gegen den Einfluss der römischen Kirche wirksam.

Nur exemplarisch können wenige Vertreter des Reformierten- bzw. des Lu-
thertums benannt werden.

1.2. Reformierte Irenik13

Dass die reformierte Irenik zunächst als kurpfälzisches Phänomen in Erschei-
nung tritt, dürfte auf die religionsrechtlich prekäre Lage des pfälzischen Refor-
miertentums zurückzuführen sein. Nach dem Übergang der Kurpfalz zum Re-
formiertentum (1563) reißen Angriffe v. a. ausWürttemberg, der offensiven Kraft
des auf die Konkordienformel abzielenden Luthertums nicht ab. Die Folge ist eine
umfassende pfälzische Apologetik hinsichtlich des eigenen konfessionellen
Weges – zugleich verbunden mit der Suche nach einer innerprotestantischen
Verständigung.

Zu nennen ist zunächst Zacharias Ursinus (1534–83), Hauptverfasser des
Heidelberger Katechismus, der 1581 seine Admonitio christiana14 vorlegte, in der
er (auf der Basis einer protestantischen Gesamtvertretung/Synode) die Hoffnung
auf einen Ausgleich bzw. auf ein Ende der Verurteilung der Reformierten zum
Ausdruck brachte. Ursinus’ Werk richtete sich damit direkt gegen Theologie und
Verfahren des Konkordienluthertums, einer bekenntnismäßigen Abschottung
der Lutheraner.

13 Wilhelm Holtmann, Art. Irenik, TRE 16, 268–273; ders., Pfälzische Irenik. Diss. Göt-

tingen 1960; Gustav Adolf Benrath, Konfessionelle Irenik und Konkordienversuche im 16.

und 17. Jahrhundert. Eine Skizze, in: Helmut Baier (Hg.), Konfessionalisierung vom 16.–

19. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. Referate des 5. Internationalen Kirchenar-

chivtags Budapest 1987, Neustadt a.d. Aisch 1989, 155–166; klassisch: Hans Leube, Kal-

vinismus und Luthertum im Zeitalter der Orthodoxie. Bd. 1: Der Kampf um die Herrschaft im

protestantischen Deutschland, Leipzig 1928 (ND Aalen 1966); neuerdings mit einem ge-

lungenen Aufriss der Pfälzer bzw. Heidelberger Irenik: Julia D. Weiß, Admonitio Christiana

(1616). Johann Georg Sigwart (1554–1618) und seine Absage an die Heidelberger Irenik

(Veröffentlichungen zur badischen Kirchen- und Religionsgeschichte 11), Stuttgart 2018.
14 Vgl. dazu Irene Dingel, Concordia controversa. Die öffentlichen Diskussionen um das

lutherische Konkordienwerk amEnde des 16. Jahrhunderts (QFRG63), Heidelberg/Gütersloh

1996.
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Zu nennen sind weiterhin Franciscus Junius d.Ä. (1545–1602)15 und David
Pareus (1548–1622)16. »Dringen die pfälzischen Schriften darauf, eine inner-
protestantische Vereinigung zustandezubringen, so beschreitet Franciscus Ju-
nius einen weiterführenden Weg, wenn er sich in seinem Eirenicum des pace
ecclesiae catholicae, das 1593 lateinisch und französisch in Leiden erscheint,
direkt auch an die Anhänger der römisch-katholischen Kirche wendet. Schon
1566 hat Junius im Vorfeld der Verhandlungen des Reichstags von Augsburg in
seiner Schrift Ein kurtz christliches Bedencken das friedliche Zusammenleben
zweier Bekenntnisse in einem Staatengebilde gefordert und begründet.«17

Der bekanntere und wirksamere Ireniker ist freilich Pareus. 1614 erschien
das die Admonitio des Ursinus weiterführende Irenicum sive unione et synodo
evangelicorum concilianda liber votivus paci ecclesiae & Desideriis pacificorum
dictatus, das als Hauptwerk der Irenicum- bzw. der (späteren) »Kirchfried«-Li-
teratur gelten kann. Pareus denkt nicht allein in den Kategorien von Einheit (der
Kirche) und Wahrheit (der Lehre), sondern begründet Kommunikation durch die
weiteren Elemente des Friedens und der Gemeinschaft.

Schließlich ist der Heidelberger Hofprediger Bartholomäus Pitiscus (1561–

1613) mit seiner Trewhertzige(n) Vermahnung der Pfälzischen Kirchen (1606) zu
erwähnen. Gerade angesichts des möglichen Missverstehens des Begriffs »Ire-
nik« ist der Hinweis wichtig, dass hinsichtlich eines religiösen Gesamtausgleichs,
die Irenik insgesamt antikatholisch ausgerichtet bleibt. Theologiegeschichtlich
bildet sich der bezüglich der innerprotestantischen Auseinandersetzungen der
Kontroverskanon Abendmahl und Realpräsenz, (daraus entspringend) Christo-
logie und Ubiquität sowie die (durch Theodor Beza gegenüber Calvin verschärfte)
Prädestinationslehre heraus. Das irenische Moment scheint allein fassbar im
anhaltenden Willen zu weiterer Verständigung, dann theologisch in der all-
mählich erkennbaren, aber kaum explizierten Unterscheidung von Fundamen-
talartikeln und Einzelfragen, welche die kirchliche Einheit nicht untergraben18 –

eine Hermeneutik, die bis heute in der Unterscheidung von Kircheneinheit und
Kirchengemeinschaft und der jeweils nötigen Lehrgrundlagen fortlebt und im
Verhältnis zur katholischen Kirche durchaus umstritten bleibt.

15 Vgl. Tobias Sarx, Franciscus Junius d. Ä. (1545–1602). Ein reformierter Theologe im

Spannungsfeld zwischen späthumanistischer Irenik und reformierter Konfessionalisierung

(Reformed Historical Theology 3), Göttingen 2007.
16 Vgl. Traudel Himmighöfer, Art. Pareus, David, NDB 20, 65 f.
17 Holtmann, TRE 16, 270.
18 Darauf kann hier nicht eingegangen werden. Es müsste dazu der gesamte sog. Adi-

aphoristische Streit skizziert werden bzw. eine historische Schilderung der Unterscheidung

von für die Einheit im Glauben notwendigen und nicht notwendigen Artikel, die bereits bei

Martin Bucer begegnet und von der lutherischen Orthodoxie abgelehnt wird; vgl. Benrath,

Konfessionelle Irenik, 159.
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1.3. Lutherische Irenik

Die lutherische Konfessionalisierung hat sich der reformierten Lehrbildung
verschlossen, auch im Zuge der Bekämpfung des philippistischen (sich also auf
Philipp Melanchthon berufenden) sog. Kryptokalvinismus (1560/70er Jahre)19,
und die ursprünglich ganz philippistisch bestimmte Ausbildung von corpora
doctrinae (seit 1560) zurückgedrängt.

Die für lutherische Theologen nicht hintergehbare FC hat die Ausbildung
einer lutherischen Irenik erschwert, aber nicht verunmöglicht. Bereits kurz nach
Druck des Konkordienbuchs (1580) richtete der Tübinger Theologe Lucas Osi-
ander (1534–1603)20 eine lateinische und umgehend ins Deutsche übersetzte
Apologie der FC und Werbeschrift an die westeuropäischen Reformierten
(Frankreich, Niederlande) – die Pia et fidelis admonitio (1580). »Ziel war weniger
deren Beitritt zum Konkordienwerk, als vielmehr überhaupt die Herstellung
eines übergreifenden Konsenses in jenen Punkten theologischer Lehre, die als
kontrovers galten oder zumindest den Anschein dazu gaben.«21

Osianders Vorstoß war kein Erfolg beschieden. Sein Verzicht auf persönliche
Polemik war substantiell zu wenig, um als vertrauensbildende Maßnahme ernst
genommen zu werden. Im Gegenteil wurde seine Admonitio von reformierter
Seite als Täuschungsmanöver wahrgenommen. Die klare (aus reformierter Sicht:
einseitige) Orientierung Osianders an einer reformatorischen Theologie Wit-
tenberger Provenienz und die religionsrechtlich fundamental unterschiedene
Position des westdeutschen Protestantismus waren nicht mehr kompatibel: »Man
sah Osiander – auch wenn seine Admonitio eine andere Sprache sprach –mehr in
der Nähe derer, die zur Verfolgung der ausländischen Kirchen beitrugen als
ihnen gegen ihre Bedrücker beizustehen. Das in blutigen Verfolgungen ertragene
Martyrium galt den reformierten Kirchen als unwiderlegbares Zeugnis für die
Rechtmäßigkeit ihres Glaubens und ließ alle Konsensbemühungen als unbe-
rechtigte Anfragen an eine Theologie erscheinen, für die man immer wieder Leib
und Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Martyrium einerseits und das innerprotes-
tantische Ringen um das Wittenberger theologische Erbe andererseits hatten zu
festen, bis in lebenskulturelle Zusammenhänge hineinragende Profilbildungen
geführt, die die Zeitgenossen offensichtlich unterschätzten, die de facto aber nicht
mehr aufzusprengen waren.«22

19 Vgl. dazu wieder die oben genannte Untersuchung Hund, Das Wort ward Fleisch.
20 Vgl. Irene Dingel, Pia et fidelis admonitio. Eine Werbung für Einheit von Luthertum und

europäischem Calvinismus, in: Herman J. Selderhuis/Martin Leiner/Volker Leppin (Hg.),

Calvinismus in den Auseinandersetzungen des frühen konfessionellen Zeitalters (Reformed

Historical Theology 23), Göttingen 2013, 50–65.
21 Ebd., 53.
22 Ebd., 65.

24 1. Kirchenfriede (Irenik) – Konkordie – Union



Ebenfalls in Tübingen lehrte Johann Georg Sigwart (1554–1618). Mit dessen,
schon an der Schwelle zum Dreißigjährigen Krieg verfassten Admonitio Christi-
ana (1616) – eine stark verkürzte deutsche Fassung erschien 1618 – liegt zwar
alles andere als ein irenisches Werk vor, dennoch gehört es zur Geschichte der
Irenik. Sigwarts Admonitio23 war direkt gegen das Irenicum des Pareus (1614)
gerichtet und versuchte, dessen Beispiele gelungener (Teil‐)Verständigung zu
destruieren. »Während Pareus auf dogmatischer Lehrebene den Konsens zwi-
schen Lutheranern und Calvinisten hinsichtlich der heilsnotwendigen Glau-
bensartikel und des fundamentum fidei vertritt und hieraus sein Votum für eine
mutua concordia et fraternitas ableitet, betont Sigwart den vorherrschenden
dogmatischen Dissens. […] Ausgehend hiervon werden historische Stationen
abgeschritten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Reiches für Pareus
exemplarisch Möglichkeit und Perspektive eines innerprotestantischen Aus-
gleichs definieren. Neben dem Marburger Religionsgespräch (1529) und der
Wittenberger Konkordie (1536) werden ferner der Konsens von Sendomir in
Polen (1570) und die Einigung der Protestanten in Böhmen genannt. Darüber
hinaus wird der Aspekt einer unio civilis – einer politischen Union – der Fürsten
und Stände im Reich erwogen.«24 Was freilich Pareus als Stationen möglicher
Annäherung versteht, wird von Sigwart sukzessive und gegenteilig als wahrer
Lehre widersprechender Scheinkonsens »entlarvt«.25

Sigwarts Position beschreibt somit nicht nur einen scheinbar vorläufigen
Endpunkt lutherischer Irenik, sondern führt mittelbar in die Verständigungs-
versuche im und nach dem Dreißigjährigen Krieg, indem nun die Frage nach
einem politischen Bündnis bzw. der explizit politischen Bedingungen einer
Union26 unter Zurückstellung eines Lehrkonsenses zum Problem wird.27 Auch

23 Schon zuvor war Sigwart als Hauptwidersacher des Pareus und dessen Projekt der sog.

Neustädter Bibel hervorgetreten; vgl. dazu Herman J. Selderhuis, Wem gehört die Refor-

mation? Das Reformationsjubiläum 1617 im Streit zwischen Lutheranern und Reformierten;

in: ders./Martin Leiner/Volker Leppin (Hg.), Calvinismus in den Auseinandersetzungen des

frühen konfessionellen Zeitalters (Reformed Historical Theology 23), Göttingen 2013, 66–78,

69.
24 Vgl. Julia D. Weiss, Johann Georg Sigwart und seine Admonitio Christiana. MS (Dis-

sertationsexposé) Heidelberg 2015, 2 f.
25 Die weist Julia Weiß umfassend nach; vgl. Weiss, Admonitio Christiana (wie Anm. 13).
26 Es sei nur daran erinnert, dass das kurzlebige, nach der Schlacht von Wimpfen 1622

zerbrechende protestantische Militärbündnis den Namen »Union« trug. Zur Auhauser Union

vgl. den die neuere Forschung zusammenfassenden Sammelband von Albrecht Ernst und

Anton Schindling (Hg.), Union und Liga 1608/09. Konfessionelle Bündnisse im Reich –

Weichenstellung zum Religionskrieg? (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtli-

che Landeskunde in Baden-Württemberg B 178), Stuttgart 2010; Weiss, Admonitio Christi-

ana, 170–174.
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